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Dobrindt warnt: Hohe Hürden für ein AfD-
Verbotsverfahren!

Alexander Dobrindt äußert sich skeptisch zu einem
Parteiverbotsverfahren gegen die AfD und nennt hohe

verfassungsrechtliche Hürden.

Karlsruhe, Deutschland - Die politische Diskussion um die
Alternative für Deutschland (AfD) und ihre Einstufung als
„gesichert rechtsextremistisch“ durch den
Bundesverfassungsschutz hat an Intensität gewonnen. Am 2.
Mai 2025 äußerte der künftige Bundesinnenminister Alexander
Dobrindt sein Bedauern, dass ein Parteiverbot gegen die AfD
rechtlich nicht einfach umsetzbar sei. Er führt aus, dass die
rechtlichen Hürden für ein solches Verfahren hoch sind und sich
nicht nur auf verfassungsfeindliche Bestrebungen stützen
können. Dobrindt bezeichnet die Einstufung der AfD nicht als
Überraschung, sondern als eine logische Konsequenz der
Entwicklungen. 



Die Bewertungskommission des Bundesverfassungsschutzes,
unter der Leitung von Innenministerin Nancy Faeser, beschrieb
die AfD als eine Partei, die aktiv gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung agiert. Faeser bezeichnete die
Entscheidung als „klar und eindeutig“. Sie betonte, dass
rassistische Äußerungen und eine „völkische Haltung“ die
Position der AfD prägen. Das zugehörige Gutachten umfasst
etwa 1.100 Seiten und ist ausschließlich für den internen
Dienstgebrauch gedacht, ohne politischen Einfluss auf das
Gutachten zuzulassen.

Hürden für ein Parteiverbotsverfahren

Für ein Parteiverbotsverfahren sind erhebliche Nachweise
erforderlich. Es muss nachgewiesen werden, dass die
betreffende Partei „kämpferisch-aggressiv“ an der Umsetzung
ihrer Ziele arbeitet. Solche Verfahren können lediglich von der
Bundesregierung, dem Bundestag oder dem Bundesrat
eingeleitet werden. Trotz der aktuellen politischen Situation
glaubt Dobrindt nicht, dass die AfD in der Lage sein wird, in
Bundestagsausschüssen eine Mehrheit für einen
Vorsitzendenposten zu gewinnen. Jens Spahn, der künftige
Unions-Fraktionschef, unterstützte diese Einschätzung und
bestätigte, dass die AfD keine Stimmen aus der Union erhalten
wird.

In der aktuellen Situation scheinen Union und SPD entschlossen
zu sein, im Parlament gemeinsam gegen die AfD vorzugehen,
um ihre demokratischen Werte zu schützen. Die AfD selbst
bleibt jedoch kampfbereit. Parteivorsitzende Alice Weidel
machte deutlich, dass die AfD an ihrem Anspruch auf Posten
festhält und ihre Rechte einfordern wird. Dieser Standpunkt wird
durch Äußerungen der AfD-Politiker unterstrichen, die die
Entscheidung des Verfassungsschutzes als politisch motiviert
und als Angriff auf die Demokratie werten.

Die geschichtliche Perspektive



Die Frage nach Parteiverboten in Deutschland ist nicht neu. In
der Geschichte der Bundesrepublik gab es bisher nur zwei
erfolgreiche Parteiverbote: 1952 gegen die Sozialistische
Reichspartei (SRP) und 1956 gegen die Kommunistische Partei
Deutschlands (KPD). Entsprechend den Bestimmungen im
Grundgesetz müssen Parteien die demokratischen Grundsätze
im inneren Aufbau einhalten. Ein Verbot würde zur Schließung
der Geschäftsstellen, zur Beschlagnahme von Vermögen und
zum Verlust von Mandaten führen.

Trotz der bisherigen Hürden bleibt die Debatte um mögliche
Verbote und deren Notwendigkeit kritisch. Historisch betrachtet
gab es viele Versuche, aber die meisten endeten ohne das
gewünschte Resultat. Der erste Antrag auf ein NPD-Verbot
wurde 2001 eingereicht, 2003 jedoch ohne Entscheidung
eingestellt. Bislang gibt es im deutschen Parteiensystem etwa
110 Parteien. Nur elf davon sind in Parlamenten vertreten, wobei
die CDU und die SPD zu den größten gehören. Die unklare
Perspektive für ein Verbot der AfD mag die politische Landschaft
in Deutschland weiter beeinflussen.

Zusammengefasst zeigt sich, dass die politischen
Auseinandersetzungen um die AfD eine tiefere Dimension im
Rahmen der deutschen Demokratie und der Gewährleistung
ihrer Grundwerte aufwerfen. Ob es zu einem
Parteiverbotsverfahren kommen wird, bleibt abzuwarten, denn
der rechtliche Rahmen dafür ist äußerst komplex und rechtlich
belastet.
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